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790. Nutzungsplanung Oberengstnngen (Ergänzung)
Mit Beschluss Nr. 2381/1984 genehmigte der Regierungsrat die kommu
nale Nutzungsplanung. Infolge hängiger Rekurse wurden die Freihalte
zone für das Grundstück Kat.-Nr. 2078, In der Halden, sowie der Aus
sichtsschutz Weidli von der Genehmigung ausgenommen. Da in der
Zwischenzeit die Rekurse durch Bestätigung des Gemeindeversamm
lungsbeschlusses rechtskräftig erledigt wurden (RRB Nrn. 2412/1985
und 1215/1985), ersucht der Gemeinderat mit Schreiben vom 21. Januar
1986 um nachträgliche Genehmigung dieser Festlegungen der Nutzungs
planung. Sie sind recht- und zweckmässig.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Oberengstringen vom 7.
Oktober 1983 betreffend die Festsetzung der Nutzungsplanung wird hin
sichtlich der im Zonenplan ausgeschiedenen Freihaltezone für das

(Grundstück Kat.-Nr. 2078, In der Halden, sowie des Aussichtsschutzes
(Weidli genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Oberengstringen, 8102 Obereng
stringen, die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsge
richt sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Zürich, den 5. März 1986
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